
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Einwohnermeldewesen - Widerspruchsrechte gegen 
die Erteilung von Melderegisterauskünften und 
Datenübermittlungen nach dem Bundesmeldegesetz 
 
Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt 
Oberhausen als Meldebehörde zu verschiedenen 
Datenübermittlungen von Personendaten aus dem Mel-
deregister unter der Beachtung der datenschutzrecht-
lichen Regelungen verpflichtet. Rechtsgrundlagen hier-
für sind die verschiedenen Regelungen des Bundes-
meldegesetzes, die dazugehörigen Bundes- und 
Landesverordnungen sowie weitere Spezialgesetze. 
 
Gegen folgende Datenübermittlungen steht den 
Betroffenen ein Widerspruchsrecht zu: 
 
1. Übermittlung von Daten eines Familienange-

hörigen an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft, wenn der Familienangehörige der 
meldepflichtigen Person nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehört - soweit die Daten nicht für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts der je-
weiligen Religionsgesellschaft übermittelt werden 
- gemäß § 42 Abs. 1 bis 3 BMG 

 
   Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 

Satz 2 BMG widersprechen. 
 
2. Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-

gruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene gemäß § 50 Abs. 1 BMG 

 
   Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 

BMG widersprechen. 
 
3. Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- 

oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk gemäß § 50 Abs. 2 BMG 

 
   Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 

BMG widersprechen. 
 
4. Übermittlung von Daten aller volljährigen Ein-

wohner an Adressbuchverlage für die Herausgabe 
von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) gemäß § 50 Abs. 3 BMG 

 
   Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 

BMG widersprechen. 
 
5. Übermittlung von Daten zu Personen, die im 

Folgejahr volljährig werden und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen, an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr 
zum Zwecke der Übersendung von Informations-
material gemäß § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz bis 
zum 31.3. eines Jahres. Ein eventueller Wider-
spruch wird mit der Vollendung des 18. Lebens-
jahres automatisch gelöscht. 

 
   Sie können der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 

BMG widersprechen. 

Der Widerspruch ist schriftlich und formlos oder zur 
Niederschrift bei einer der drei nachstehend genannten 
Bürgerservicestellen zu erklären. Der Widerspruch bleibt 
bis zu dessen Widerruf im Melderegister der Stadt 
Oberhausen gespeichert, sofern keine gesetzlichen 
Löschfristen bestehen: 
 
Bürgerservicestellen: 
 
Bürgerservicestelle Alt-Oberhausen, Schwartzstraße 72, 
46045 Oberhausen 
 
Bürgerservicestelle Osterfeld, Bottroper Straße 183, 
46117 Oberhausen 
 
Bürgerservicestelle Sterkrade, Bahnhofstraße 66, 46145 
Oberhausen 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag bis Mittwoch: 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr 
 
Oberhausen, 12.08.2021 
 
Stadt Oberhausen 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
Jehn 

 
 
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen 
über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum 20. Deutschen 
Bundestag am 26. September 2021 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die 

Wahlbezirke der Stadt Oberhausen wird in der Zeit 
vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 während der allge-
meinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte der Stadt 
Oberhausen zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
   Ort und Zeit der Einsichtnahme: 
 
   Stadt Oberhausen, Fachbereich 4-6-40 / Wahlen, 

Schwartzstr. 73, 46045 Oberhausen, Untergeschoss 
(nicht barrierefrei), Zimmer Nr. 5 

 
   Montag, 06.09.2021, bis Donnerstag, 09.09.2021, 
   von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
   von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
   Freitag, 10.09.2021, 
   von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
   Aufgrund der derzeitigen COVID 19-Pandemie wird 

bis auf Weiteres um eine vorherige telefonische Ter-
minvereinbarung (Frau Wübbels, Tel.: 0208 825-2944) 
während der allgemeinen Dienstzeiten gebeten. 
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   Jede/r Wahlberechtigte/r kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann 
nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom 06.09.2021 bis zum 
10.09.2021 vor der Wahl, spätestens am 10.09.2021 
bis 12:00 Uhr, bei der 

 
   Stadtverwaltung Oberhausen, Der Oberbürgermeis-

ter, Fachbereich 4-6-40 / Wahlen, Schwartzstr. 73, 
46045 Oberhausen, Untergeschoss, Zimmer Nr. 5, 

 
   Einspruch einlegen. 
 
   Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 

zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten spätestens bis zum 05.09.2021 
eine Wahlbenachrichtigung. 

   Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht 
Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht 
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 

Wahlkreis 117 Oberhausen - Wesel III durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
   5.1. ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r 

Wahlberechtigte/r, 
   5.2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis einge-

tragene/r Wahlberechtigte/r, 
 
   a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr 

Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 05.09.2021) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach  
§ 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
10.09.2021) versäumt hat, 

 
   b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 

nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung entstanden 
ist, 

 

   c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
   Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 

eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24.09.2021, 
18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich (nicht 
telefonisch), schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. 

   Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt 
werden. 

 
   Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass 

ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-

rechtigte können aus den unter 5.2, Buchstabe a bis c, 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, 
stellen. 

 
   Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss durch 

Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e Wahlberech-
tigte/r mit Behinderung kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 
   - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
   - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
   - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

   - ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
   Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-

lagen für eine/n andere/n ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unter-
lagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 
   Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig 

oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfestellung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des/der 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat. 
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   Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis  
18:00 Uhr eingeht. 

   Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich durch die Deutsche 
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der 
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
Oberhausen, 18.08.2021 
 
gez.: 
 
Schranz 
- Oberbürgermeister - 
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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3. 10. 2021–16. 1. 2022

Die Comicszene packt aus!
Strips and Stories – von Wilhelm Busch bis Flix


